NEUE GEWAHRLEISTUNGSFRISTEN

GEGENSTAND DER GEWAHRLEISTUNG

KAUFRECHT

Gewadhrleistung fur bewegliche Sachen ab Abnahme ... 2 Jahre
Gewibhrleistung fiir Grundstiicke ab Ubergabe ... 2 Jahre
Gewadhrleistung fur Bauwerke/Materialien ab Abnahme ... 5 Jahre
Frist bei arglistiger Tauschung ab Kenntnis ... 3 Jahre
WERKVERTRAG

Korperliche Arbeitsergebnisse (Herstellung, Wartung, Anderung einer

Sache,...) ... 2 Jahre
Grundstiicksarbeiten ab Abnahme (keine Sonderregelung mehr!) ... 2 Jahre
Unkorperliche (geistige) Arbeitsergebnisse ab Abnahme ... 3 Jahre

Bauwerke inkl. Planungsleistungen und Uberwachung hierfiir, ab Abnahme
... 5 Jahre

Frist bei arglistigem Verschweigen von

. Mangeln eines korperlichen/geistigen Werks ... 3 Jahre
. Mangeln an Bauwerken/Planung ... 5 Jahre
. Mangeln an Grundstiicksrechten ab Kenntnis ... 10 Jahre

REISEVERTRAG

Reisemadngel jeder Art ab Reiseende ... 2 Jahre

MIETVERTRAGE
Anspriiche an ausstehenden Mieten/Nebenkosten ... 4 Jahre

Fir Schaden im Mietobjekt ... 6 Monate nach

Beendigung des Mietverhaltnisses

ARBEITSVERTRAGE

Anspriche auf Lohn ... 2 Jahre

© AGENTUR JUNG & NETT www.ajun.at
Bei Fragen zu diesem Thema stehen lhnen die Experten der AGENTUR JUNG & NETT fir ein

personliches Gesprach gerne zur Verfligung. Terminvereinbarung unter office@ajun.at.

JUNG % NETT

W W W o A J U N AT



	KAUFRECHT
	WERKVERTRAG
	REISEVERTRAG
	MIETVERTRÄGE
	ARBEITSVERTRÄGE

